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     Verfahrensvermerke:

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom .............. die Änderung des Bebauungsplanes 

beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am .............. ortsüblich bekannt gemacht. Gleichzeitig fand die 

frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 

Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .............. in der Zeit vom 

.............. bis .............. statt. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB  hat in der Zeit vom ..............  bis .............. stattgefunden.

Oberschleißheim, den  

   

Siegel Erster Bürgermeister

Der Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes in der Fassung vom .............. wurde mit der 

Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .............. bis .............. öffentlich ausgelegt. 

Oberschleißheim, den  

   

 Siegel Erster Bürgermeister

Die Gemeinde Oberschleißheim hat mit Beschluss des Gemeinderates vom .............. den 

Bebauungsplan gemäß §10 Abs. 1 BauGB  in der Fassung vom .............. als Satzung beschlossen. 

Oberschleißheim, den

 Siegel Erster Bürgermeister

Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses fand am .............. statt. 

Damit wurde der Bebauungsplan rechtskräftig in Kraft gesetzt. 

Oberschleißheim, den  

   

Siegel Erster Bürgermeister 
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Zentrale Einrichtungen

Hühnerstall

Vogelklinik

Vogelklinik

Mist-
lagerung 

Logierzirkel

Führanlage

Mistlagerung 

Wirtschaftshof

BAUFELD 3
GR: 13.000 m²GF: 39.000 m²Hmax 14,50 mFD

b

BAUFELD 4GR: 6.600 m²GF: 19.100 m²Hmax 14,50 mFD
b

BAUFELD 2
GR: 1.150 m²
GF: 3.100 m²
Hmax 12,0 m
FD

Abgrenzung Gebäudeteile mit unterschiedlichen Höhen

Zum Umgang mit Niederschlagswasser
Für die Bemessung und Planung der Entwässerungsanlagen ist das DWA Arbeitsblatt A138 und 
Merkblatt M153 zu Grunde zu legen. Niederschlagswasser ist grundsätzlich oberirdisch über die sog. 
belebte Oberbodenzone (begrünte Flächen, Mulden, Sickerbecken) zu versickern.
Nachdem es sich hier um eine Altlastenverdachtsfläche handelt, findet die 
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV- keine Anwendung. Es ist daher beim 
Landratsamt München ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zu stellen.

Zu Grundwasserverhältnissen
Nach Kenntnis des WWA München ist mit einem höchsten Grundwasserstand (HHW) von ca. 3m 
unter natürlichem Gelände zu rechnen. Sofern Bauvorhaben in das Grundwasser eintauchen, sind 
diese wasserdicht und auftriebssicher bis 0,30m über HHW auszubilden. Für das Bauen im 
Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

ZEICHENERKLÄRUNG ZUM 

A-1)      FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

A-1.3    VERKEHRSFLÄCHEN

Erschließung, privat

A-1.4    GRÜNORDNUNG C-1)     HINWEISE

BEBAUUNGSPLAN MIT GRÜNORDNUNG 

Bäume zu erhalten 
(Darstellung nach tatsächlichem Kronendurchmesser)

Gehölze zu erhalten
(beispielhafte Form der Baukörper) 

bestehende Gebäude

Baukörper einer möglichen baulichen Weiterentwicklung

A-1.1    ART DER  BAULICHEN NUTZUNG

Es wird darauf hingewiesen, dass es durch das westlich angrenzende Lehr- und Versuchsgut mit 
Viehhaltung und die Bewirtschaftung der anschließenden landwirtschaftlichen Flächen zu 
Beeinträchtigungen innerhalb des Planungsgebietes kommen kann, insbesondere im 
Südwestbereich.

Lärm
Im Ostbereich des Plangebietes kommt es aufgrund des von der St 2342 und der Bahnlinie 
einfallenden Verkehrslärms zu Überschreitungen der für das Sondergebiet Wissenschaft 
maßgeblichen Orientierungswerte (Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1). 

Bei Errichtung der Dienstwohnungen sind die notwendigen Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern 
möglichst an der lärmabgewandten Seite anzuordnen.

Sondergebiet Wissenschaft gem. §11 Bau NVO
Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München
Zulässig sind Institute, Kliniken, Stallungen, Betriebswohnungen
und andere Einrichtungen für die tierärztliche Fakultät

Baulinie, festzusetzende

Baugrenze, festzusetzende

Die Gemeinde Oberschleißheim erlässt aufgrund des §2 Abs. 1 und der §§ 9 und 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), der Verordnnung über 
die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) und der Planzeichenverordnung (PlanzVO) 
diesen Bebauungsplan  mit Grünordnung als Satzung.
 
Der Bebauungsplan ersetzt alle bisherigen Bebauungspläne.

Baufeld

Denkmalpflege
In dem Planungsgebiet liegt das Bodendenkmal D-1-7735-0182
Die Hinweise des Landesamt für Denkmalpflege sind in der Begründung zu diesem Bebauungsplan 
aufgenommen.

Standort für Technikflächen

N Standort für Müll, Container, Fahrradstellplätz; Hmax = 6 m 

Straßenverkehrsflächen, öffentlich

zulässige Geschossfläche maximal, hier z.B. 39.000 m²

zulässige Grundfläche maximal, hier z.B. 13.000 m²

GF:

GR:

temporäre Baustraße

Straßenbegrenzungslinie

Stellplätze mit Angabe der Anzahl, hier z.B. 12,
insgesamt 555 Stellplätze

A-1.2    BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
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Mistplatte Erweiterung

Mistplatte Bestand

Straße oder Geh- und Radweg zu entfernen

A-2.1.0             Art und Maß der baulichen Nutzung

A-2.1.1   

A-2.1.2   

A-2.1.3   

A-2.1.4    

A-2.1.5   

A-2.1.6   

A-2.1.7   

A-2.1.8  

A-2.1.9   

A-2.2.0             Abstandsflächen

A-2.2.1  

A-2.3.0             Garagen und Stellplätze

A-2.3.1

A-2.3.2

A-2.3.3

A-2.4.0             Fahrerschließung

A-2.4.1

A-2.5.0             Gestaltung

A-2.5.1

Standort für Tierausläufe mit TierunterständenTI

Standort für Technikflächen im Bestand

Standort für Müll, Container, Fahrradstellplätze im Bestand

Standort für Tierausläufe mit Tierunterständen im Bestand

Reptilienklinik

Vogelklinik
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Einrichtungverkehr nur für LKW

Zweirichtungsverkehr

Sitzstufen

Standort für Garagen im Bestand

Wissenschaft
SO

Bäume gemäß Artenliste 1 und 2 zu pflanzen
(Lage im Geltungsbereich veränderbar)

Gehölze zu pflanzen

Straße geplant

OKFB
482,10

OKFB
 482,44

OKFFB
482,77

OKFB
483,02

OKFB
482,56

OKGEL 
481,99

OKGEL 
481,78

OKGEL 
483,26

OKGEL 
483,25

OKGEL 
482,87

OKGEL 
482,87

OKGEL 
482,54

OKGEL
482,12

OKGEL 
482,24

OKGEL 
482,74

OKF 
482,44

OKGEL 
482,27

OKFB
482,34

OKGEL

OKGEL 
483,59

OKGEL 
483,70

OKGEL 
482,35

Flächige Pflanzfelder mit Artenliste 3 Kulturpflanzen
(Lage im Geltungsbereich veränderbar)

OKFB
483,42

Pf
er

de
kl

in
ik

OKGEL 
482,42

OKFB 
482,99

OKGEL 
482,74

Oberkante Gelände

Saug-, Schluck-, Förder-, Brunnen

OKFB Oberkante Fertigboden

BAUFELD 1
GR: 16.500 m²GF: 33.500 m²b

OKFB483,10

OKFB483,04

OKFB483,18

OKFB483,24

OKFB483,32

OKFB483,40

OKFB483,48

Bäume zu fällen

Landmark LMU

SatteldachSD

Straße für KFZ und FahrräderKFZ + F

Die Grundfläche (GR) für bauliche Anlagen nach §19 Abs. 2 BauNVO darf für Baufeld 1 
eine Fläche  von 16.500 m² nicht überschreiten. 

Die Grundfläche (GR) für bauliche Anlagen nach §19 Abs. 2 BauNVO darf für Baufeld 2 
eine Fläche von 1.150 m² nicht überschreiten. 

Die Grundfläche (GR) für bauliche Anlagen nach §19 Abs. 2 BauNVO darf für Baufeld 3 
eine Fläche von 13.000 m² nicht überschreiten. 

Die Grundfläche (GR) für bauliche Anlagen nach §19 Abs. 2 BauNVO darf für Baufeld 4 
eine Fläche von 6.600 m² nicht überschreiten. 

Im Baufeld 1 sind Gebäude für die Pferdeklinik mit einer Wandhöhe von max. 9,30 m zulässig.
Für die Technikanlagen ist eine max. Höhe von 12,15 m zulässig. 

Im Baufeld 1 sind Gebäude für die Kleintierklinik mit einer Wandhöhe von max. 14,50 m zulässig.
Für die Technikanlagen ist eine max. Höhe von 17,40 m zulässig. 

Im Baufeld 2 sind Gebäude mit einer Wandhöhe von max. 12,0 m zulässig.

In den Baufeldern 3 und 4 sind Gebäude mit einer Wandhöhe von max. 14,50 m zulässig.  
Für die Technikanlagen ist eine max. Höhe von 17,40 m zulässig.

Die maximale Wandhöhe bemisst sich durch die angegeben Höhenkoten des jeweiligen 
Gebäudes bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss
der Wand. Die Differenz zwischen Bestandshöhen und den geplanten Höhen darf maximal 
1,0 m betragen.

M5 = 830 m²

M1 = 945 m²

M2 = 735 m²

M4 = 340 m²

OKFB483,00

Innerhalb der Baufelder sind Abstandsflächen mit dem Maß 1/4 H einzuhalten (entspricht dem 
Maß für Gewerbe- und Industriegebiete laut Art.6 BayBO Abs. 5 Satz 2). 

Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze (insgesamt 555 Stellplätze) ist im B-Plan zeichnerisch 
festgesetzt. Die notwendigen Stellplätze können in den Baufeldern, den Flächen für Nebenanlagen 
und den zulässigen Feldern (siehe mit "P" gekennzeichnete Flächen) außerhalb der Baufelder 
realisiert werden.

Garagen sind innerhalb der Baufelder und den Flächen für  Nebenanlagen zulässig.

Die nicht überdachten Standflächen für Fahrzeuge sind in wasserdurchlässiger Bauweise 
auszuführen.

Die Haupterschließung des Baugebietes erfolgt über die Sonnenstraße (St 2342) im Osten.

Im Bereich der Klauentierklinik und Pferdeklinik sind traufseitig Vordächer bis zu einer Tiefe 
von 3,0 m zulässig.

Hmax 7,50 mSD

Hmax 7,50 mSD

Hmax 7,50 mSD

Hmax 7,50 mSD

Hmax 
5,10 m
FD

Hmax 
9,30 m
FD

M3 = 1160 m² 

Hmax 9,30 mFD

Maßkette, Mindestabstände Technikfläche zur Gebäudekante hier z.B. 3,0 m

OKGEL
483,00

Bayerisches Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Lehrstuhl für
Tierernährung
und Diäthik

Schönleutnerstraße

Flächen mit besonderen Entwicklungsmaßnahmen
Feuchte Staudenwiesen mit Flächenangabe hier z.B. M1 = 945 m²

Mikrobiologie

Anatomie/Pathologie

Physiologie

Zentrale Dienste

Extramed

Laborgebäude

Kleintierklinik
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Laborgebäude

12

Begrünte Flächen auf Baugrundstücken, Ausführung im Bereich von 
Zufahrten zu Stellplatzanlagen mit wasserdurchlässigem Belag, im Bereich
von Stellplätzen mit begrünbarem und wasserdurchlässigem Belag

A-2.6.0             Stellplatzanlage

A-2.6.1

M1 = 945 m²

Oberboden
Der Oberboden ist aufgrund der vorangegangenen landwirtschaftlichen Nutzung mit 
PAK/Benzxoapyren belastet.
Ein Wiedereinbau darf nur nach vorheriger Untersuchung und unter Beachtung des §12 Abs.1 
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) erfolgen.

A-2)     FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

A-3.2.0             Dachbegrünung

A-3.2.1 Flachdächer mit einer zusammenhängenden Fläche >= 250 m² 
sind zu dauerthaft zu begrünen, ausgenommen sind Dächer für Technikflächen. 
Der Aufbau der Dachbegrünung soll mindestens 15 cm betragen. 
Zur Erhöhung der Biodiversität sind auf dem Dach Sandmulden, Grobkiesbeete, 
temporäre Wasserstellen, Totholzlager und Nisthilfen für Insekten anzulegen.

A-3.3.0             Anlage von Hecken

A-3.3.1 Als freiwachsende Hecken mit Vogel- und Bienennährgehölzen aus Artenliste 2 
als Sichtschutzpflanzung im Bereich der Mistplatte und des Heu- und Strohlagers.
Stellplatzanlagen entlang der Sonnenstraße pro 14 Stellplätze sind 2 Baumstandorte 
mit Schnitthecken gemäß  Artenliste 1 und 2 in versetzter Lage zu bepflanzen.

Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 13.05.2017

Plangrundlagen Arge AB C+F I Hammer und LAK:

Digitale Flurkarte Oberschleißheim Stand 20.09.2007
Aufmaß Campusgelände IB Bott Stand 28.06.2016
Bebauungsplan Nr. 31a mit Grünordnungsplan Stand 22.09.2009
Grenze Landschaftsschutzgebiet BayernViewer Stand 21.07.2017
Grenze Bodendenkmal BayernViewer Stand 21.07.2017
Städtebauliches Konzept Bizer I Köber Stand 26.06.2017
Zentrale Einrichtungen Ausführungsplanung LAK Stand Juli 2017
Neubau Pferdeklinik Ausführungsplanung LAK Stand Juli 2017

A-3.4.0             Private Freiflächen

A-3.4.1 Grünflächen sind als Rasenflächen mit standortgerechten Gräsern und 
Kräutern (ca. 10g/m²) anzusäen. 
Das Oberbodensubstrat ist ein Magersubstrat aus Sand, Kies, Oberboden im 
Verhältnis 1:1:1, Einbringstärke 20 cm. 
Ausbringung von Herbiziden und mineralischer Dünger ist unzulässig.

Bei der Entwässerung von Metalldächern ist zu beachten
Untersuchungen belegen im abfließenden Niederschlagswasser von unbeschichteten kupfer-, zink- 
und bleigedeckten Dachflächen sehr hohe Konzentrationen an den jeweiligen Metallen. Eine 
gezielte unterirdische Versickerung ist deshalb in diesen Flächen nicht mehr zulässig, da sonst 
schädliche Konzentrationen dieser Stoffe nahezu ungehindert in das Grundwasser gelangen 
können. Eine Möglichkeit diese Stoffe zurückzuhalten ist hier ebenfalls eine breitflächige 
Versickerung über die belebte Oberbodenzone oder Vorreinigungsanlage mit Bauartzulassung 
durch LFU. Das gilt ab einer Dacheindeckung mit mehr als 50m², unter diesen Voraussetzungen tritt 
auch die NWFreiV in Kraft, bei Beachtung der TRENGW.
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A-3.6.2             Artenliste 2
Sträucher und Kleinbäume: 3. Wuchsklasse, 
Pflanzqualität mind. 2xv. 100-125, Pflanzdichte 
mind. 1 Strauch pro 1,5 m²

A-3.6.3             Obstgehölze
Alle Obstgehölze in Hochstammqualität

Äpfel in alten Sorten wie:
Berlepsch
Danziger 
Kantapfel
Gewürzluikenapfel
Landsberger Renette
Winterrambur

Birnen in alten Sorten wie:
Gute Graue
Gellerts Butterbirne

Wildobst:
Malus sylvestris     Holz-Apfel
Prunus domestica     Wild-Pflaume
Pyrus pyraster      Wild-Birne
Sorbus aucuparia Eberesche

Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Alnus incana Grau-Erle
Betula pendula Sand-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Pinus sylvestris Gemeine Kiefer
Prunus avium Vogel-Kirsche
Populus nigra Schwarz-Pappel
Populus tremula Zitter-Pappel
Pyrus pyraster Holz-Birne
Quercus petraea Trauben-Eiche
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche

A-3.6.0             Artenlisten

A-3.6.1             Artenliste 1
Bäume 1. und 2. Wuchsklasse StU 20-25

Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Haselnuß
Crataegus monogyna Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus mahaleb Steinweichsel
Prunus spinosa Schlehe
Ribes alpinum Alpen-Johanissbeere
Rosa canina Gemeine Hecken-Rose
Rosa glauca Hecht-Rose
Rosa multiflora Büschel-Rose
Rosa pimpinellifolia Bibernell-Rose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Salix aurita Ohr-Weide
Salix cinerea Aschweide
Salix caprea Sal-Weide
Salix purpurea Purpur-Weide
Salix vinimalis Korbweide
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

A-3.6.4             Artenliste 3
Kulturpflanzen: Arten als Beispiel, 
Qualitäten je nach Verwendungszweck

Gehölze:
Aesculus hippocastanum Kastanie
Juglans regia Walnuss

Obstgehölze in Arten u. Sorten siehe Artenliste 2

Populus tremula Espe
Prunus padus Traubenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hundrose
Salix in Arten und Sorten Weiden
Sambucus in Arten u. Sorten Holunder
 
Stauden:
Agrimonia eupatoria Kleiner Odermennig
Arthemisia tinctoria Färber
Achillea millefolium Scharfgarbe
Helianthus tuberosus Topinambur
Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut
Lavandula angustifolia Lavendel
Melilotus albus Steinklee
Miscanthus in Arten u. Sorten Chinaschilf
Sanguisorba officinalis Große Wiesenknopf
Silphium perfoliatum Silphie

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten

B-1)     KENNZEICHNUNGEN  UND 

im Sinne des Naturschutz- bzw. des Waldrechts

Bodendenkmal Nr. 84067  D-1-7735-0182

Landschaftsschutzgebiet LSG-00436.01

Bäume Umgebung Bestand

LSG im "Münchner Norden" im Bereich der Gemeinden 
Garching b. München, Ober- und Unterschleißheim

Bäume Umgebung zu fällen

Die Stellplatzanlage entlang der Sonnenstraße ist mit mind. einem Baum pro 
3 Stellplätze nach Artenliste 1 zu bepflanzen, deren Lage ist veränderbar. 
Der durchwurzelbare Raum pro Baum beträgt mind. 24cbm. 

Entsorgungshof

Greifvogelvoltiere
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Entsorgungshof

28P

A-3.5.0             Entsorgungshof

A-3.5.1 Der Entsorgungshof in Baufeld 1 ist baulich oder begrünt einzuhausen.
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